
Zweites Protokoll aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union 
zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften - Gemeinsame Erklärung zu Artikel 13 Absatz 2 - Erklärung der 
Kommission zu Artikel 7 

 

ZWEITES PROTOKOLL aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union 
zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften  

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Protokolls, die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind - 

UNTER BEZUGNAHME auf den Rechtsakt des Rates der Europäischen Union vom 19. Juni 
1997, 

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, daß ihre Strafrechtsvorschriften in wirksamer Weise zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften beitragen, 

IN ANERKENNUNG der Bedeutung, die das Übereinkommen über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vom 26. Juli 1995 für die 
Bekämpfung des Betrugs zum Nachteil der gemeinschaftlichen Einnahmen und Ausgaben hat, 

IN ANERKENNUNG der Bedeutung, die das Protokoll vom 27. September 1996 zu diesem 
Übereinkommen für die Bekämpfung von Bestechungshandlungen hat, mit denen die 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften geschädigt werden bzw. geschädigt 
werden können, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, das die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
durch Handlungen, die im Namen von juristischen Personen begangen werden, und 
Handlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche geschädigt oder gefährdet werden können, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls 
dahin gehend angepaßt werden müssen, daß sie vorsehen, daß juristische Personen in Fällen 
von Betrug oder Bestechung sowie Geldwäsche, die zu ihren Gunsten begangen werden, und 
mit denen die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften geschädigt werden 
oder geschädigt werden können, verantwortlich gemacht werden können, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls 
angepaßt werden müssen, damit die Wäsche von Erträgen aus betrügerischen Handlungen 
oder Bestechungshandlungen, die die finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften schädigen oder schädigen können, unter Strafe gestellt wird und die 
entsprechenden Erträge eingezogen werden können, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls 
angepaßt werden müssen, damit die Rechtshilfe nicht allein aus dem Grund abgelehnt wird, 
daß es sich bei einer unter dieses Protokoll fallenden Straftat um ein Abgaben- oder Zolldelikt 
handelt oder daß eine derartige Straftat als ein solches Delikt angesehen wird, 
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IN ANBETRACHT des Umstands, daß die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
bereits im Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vom 26. Juli 1995 geregelt ist, daß aber auch die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Kommission - unbeschadet der sich aus dem Gemeinschaftsrecht 
ergebenden Verpflichtungen - in geeigneter Weise geregelt werden muß, um ein wirksames 
Vorgehen gegen Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit und die damit zusammenhängende 
Geldwäsche, die die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften schädigen oder 
schädigen können, zu gewährleisten, und zwar einschließlich des Informationsaustausches 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, 

IN DER ERWAEGUNG, daß es zur Förderung und Erleichterung des 
Informationsaustausches notwendig ist, einen angemessenen Schutz der personenbezogenen 
Daten zu gewährleisten, 

IN DER ERWAEGUNG, daß der Informationsaustausch laufende Untersuchungen nicht 
behindern darf und daß es deshalb notwendig ist, den Schutz des Untersuchungsgeheimnisses 
vorzusehen, 

IN DER ERWAEGUNG, daß geeignete Bestimmungen über die Zuständigkeit des 
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ausgearbeitet werden müssen, 

IN DER ERWAEGUNG schließlich, daß die einschlägigen Bestimmungen des 
Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vom 26. Juli 1995 auch für bestimmte unter dieses Protokoll fallende 
Handlungen gelten sollten - 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

 

Artikel 1 Definitionen 

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck 

a) "Übereinkommen" das am 26. Juli 1995 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die 
Europäische Union ausgearbeiteten Übereinkommen über den Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften (1); 

b) "Betrug" die in Artikel 1 des Übereinkommens genannten Handlungen; 

c) - "Bestechlichkeit" die Handlungen im Sinne des Artikels 2 des am 27. September 1996 
aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union ausgearbeiteten Protokolls 
zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften (2), 

- "Bestechung" die Handlungen im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Protokolls; 

d) "juristische Person" jedes Rechtssubjekt, das diesen Status nach dem jeweils geltenden 
innerstaatlichen Recht besitzt, mit Ausnahme von Staaten oder sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts in der Ausübung ihrer hoheitlichen Rechte und der öffentlich-rechtlichen 
internationalen Organisationen; 
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e) "Geldwäsche" die Handlungen im Sinne des dritten Gedankenstrichs von Artikel 1 der 
Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche (3) bezogen auf Erträge aus Betrug, zumindest 
in schweren Fällen, sowie aus Bestechung und Bestechlichkeit. 

 

Artikel 2 Geldwäsche 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Geldwäsche unter Strafe zu 
stellen. 

 

Artikel 3 Verantwortlichkeit von juristischen Personen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß eine 
juristische Person für den Betrug, die Bestechung und die Geldwäsche, die zu ihren Gunsten 
von einer Person begangen werden, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt hat und die eine Führungsposition innerhalb der juristischen 
Person aufgrund 

- der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person oder 

- der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, oder 

- einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person 

innehat, sowie für die Beihilfe oder Anstiftung zu einem solchen Betrug, einer solchen 
Bestechung oder einer solchen Geldwäsche oder für die versuchte Begehung eines solchen 
Betrugs verantwortlich gemacht werden kann. 

(2) Neben den in Absatz 1 bereits vorgesehenen Fällen trifft jeder Mitgliedstaat die 
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß eine juristische Person verantwortlich 
gemacht werden kann, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle seitens einer der in 
Absatz 1 genannten Personen die Begehung eines Betrugs, einer Bestechungshandlung oder 
einer Geldwäschehandlung durch eine dieser unterstellten Person zugunsten der juristischen 
Person ermöglicht hat. 

(3) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person nach den Absätzen 1 und 2 schließt die 
strafrechtliche Verfolgung natürlicher Personen als Täter, Anstifter oder Gehilfe in dem 
Betrugs-, Bestechungs- oder Geldwäschefall nicht aus. 

 

Artikel 4 Sanktionen für juristische Personen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß gegen 
eine im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 verantwortliche juristische Person wirksame, 
angemessene und abschreckende Sanktionen verhängt werden können, zu denen 
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strafrechtliche oder nichtstrafrechtliche Geldsanktionen gehören und andere Sanktionen 
gehören können, beispielsweise: 

a) Maßnahmen des Ausschlusses von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen; 

b) Maßnahmen des vorübergehenden oder ständigen Verbots der Ausübung einer 
Handelstätigkeit; 

c) richterliche Aufsicht; 

d) richterlich angeordnete Auflösung. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß gegen 
eine im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 verantwortliche juristische Person wirksame, 
angemessene und abschreckende Sanktionen oder Maßnahmen verhängt werden können. 

 

Artikel 5 Einziehung 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Beschlagnahme und, 
unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter, die Einziehung oder Entziehung der 
Tatinstrumente und Erträge aus dem Betrug, der Bestechung, der Bestechlichkeit und der 
Geldwäsche oder der Vermögensgegenstände, deren Wert diesen Erträgen entspricht, zu 
ermöglichen. Der Mitgliedstaat verfügt über beschlagnahmte oder eingezogene 
Tatinstrumente, Erträge oder andere Vermögensgegenstände nach Maßgabe der nationalen 
Rechtsvorschriften. 

 

Artikel 6 Abgaben- und Zolldelikte 

Ein Mitgliedstaat darf Rechtshilfe in einem Fall von Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit 
sowie Geldwäsche nicht allein aus dem Grund ablehnen, daß es sich um ein Abgaben- oder 
Zolldelikt handelt oder daß der betreffende Fall als ein solches Delikt angesehen wird. 

 

Artikel 7 Zusammenarbeit mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten bei der Bekämpfung von Betrug, 
Bestechung, Bestechlichkeit und Geldwäsche zusammen. 

Zu diesem Zweck leistet die Kommission die technische und operative Hilfe, die die 
zuständigen nationalen Behörden gegebenenfalls zur besseren Koordinierung ihrer 
Untersuchungen benötigen. 

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können Informationen mit der Kommission 
austauschen, um die Feststellung des Sachverhalts zu erleichtern und ein effektives Vorgehen 
gegen Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit sowie Geldwäsche sicherzustellen. Die 
Kommission und die zuständigen nationalen Behörden tragen den Erfordernissen des 
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Untersuchungsgeheimnisses und des Datenschutzes in jedem einzelnen Fall Rechnung. Zu 
diesem Zweck kann ein Mitgliedstaat, wenn er der Kommission Informationen liefert, 
spezifische Bedingungen für die Verwendung dieser Informationen durch die Kommission 
oder durch einen anderen Mitgliedstaat, an den die Informationen übermittelt werden dürfen, 
festlegen. 

 

Artikel 8 Verantwortung der Kommission für den Datenschutz 

Die Kommission trägt dafür Sorge, daß sie im Zusammenhang mit dem Austausch von 
Informationen nach Artikel 7 Absatz 2 bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein 
Schutzniveau einhält, das dem in der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (4) vorgesehenen Schutzniveau 
gleichwertig ist. 

 

Artikel 9 Veröffentlichung der Datenschutzvorschriften 

Die im Zusammenhang mit den Verpflichtungen nach Artikel 8 erlassenen Vorschriften 
werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 

 

Artikel 10 Übermittlung von Daten an andere Mitgliedstaaten und Drittstaaten 

(1) Vorbehaltlich etwaiger Bedingungen nach Artikel 7 Absatz 2 darf die Kommission 
personenbezogene Daten, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 7 von einem 
Mitgliedstaat erhalten hat, an einen anderen Mitgliedstaat übermitteln. Die Kommission 
unterrichtet den Mitgliedstaat, der die Informationen geliefert hat, darüber, daß sie eine 
derartige Übermittlung beabsichtigt. 

(2) Die Kommission kann unter den gleichen Bedingungen personenbezogene Daten, die sie 
in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 7 von einem Mitgliedstaat erhalten hat, an 
einen Drittstaat übermitteln, sofern der Mitgliedstaat, der die Information geliefert hat, einer 
solchen Übermittlung zugestimmt hat. 

 

Artikel 11 Kontrollstelle 

Jede Stelle, die für die Zwecke der Ausübung einer unabhängigen Datenschutzkontrolle über 
die personenbezogenen Daten, die die Kommission in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verarbeitet hat, benannt oder 
eingerichtet worden ist, nimmt die gleichen Aufgaben in bezug auf diejenigen 
personenbezogenen Daten wahr, die die Kommission nach diesem Protokoll verarbeitet hat. 
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Artikel 12 Beziehung zu dem Übereinkommen 

(1) Die Artikel 3, 5 und 6 des Übereinkommens finden auch auf die in Artikel 2 dieses 
Protokolls genannten Handlungen Anwendung. 

(2) Folgende Bestimmungen des Übereinkommens finden auch auf dieses Protokoll 
Anwendung: 

- Artikel 4 mit der Maßgabe, daß Erklärungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 des 
Übereinkommens auch für dieses Protokoll gelten, sofern bei der Notifizierung nach Artikel 
16 Absatz 2 dieses Protokolls keine anderslautende Erklärung abgegeben wird; 

- Artikel 7 mit der Maßgabe das das "ne bis in idem"-Prinzip auch auf juristische Personen 
Anwendung findet und daß Erklärungen im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 des 
Übereinkommens auch für dieses Protokoll gelten, sofern bei der Notifizierung nach Artikel 
16 Absatz 2 dieses Protokolls keine anderslautende Erklärung abgegeben wird; 

- Artikel 9; 

- Artikel 10. 

 

Artikel 13 Gerichtshof 

(1) Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses 
Protokolls werden zunächst im Rat nach dem Verfahren des Titels VI des Vertrags über die 
Europäische Union mit dem Ziel ihrer Beilegung erörtert. 

Ist die Streitigkeit nach Ablauf von sechs Monaten nicht beigelegt, so kann der Gerichtshof 
von einer Streitpartei befaßt werden. 

(2) Der Gerichtshof kann mit Streitigkeiten zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
und der Kommission über die Anwendung des Artikels 2 in Verbindung mit Artikel 1 
Buchstabe e), der Artikel 7, 8 und 10 sowie des Artikels 12 Absatz 2 vierter Gedankenstrich 
dieses Protokolls, die nicht im Wege von Verhandlungen beigelegt werden konnten, nach 
Ablauf von sechs Monaten befaßt werden, gerechnet von dem Datum des Tages an, an dem 
die eine Partei der anderen eine Mitteilung gemacht hat, aus der sich das Vorhandensein einer 
Streitigkeit ergibt. 

(3) Das am 29. November 1996 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische 
Union ausgearbeitete Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften durch den Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften im Wege der Vorabentscheidung (5) findet auf das vorliegende 
Protokoll mit der Maßgabe Anwendung, daß eine Erklärung eines Mitgliedstaats nach Artikel 
2 dieses Protokolls auch für das vorliegende Protokoll gilt, es sei denn, der betreffende 
Mitgliedstaat gibt bei der Notifizierung nach Artikel 16 Absatz 2 des vorliegenden Protokolls 
eine anderslautende Erklärung ab. 
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Artikel 14 Außervertragliche Haftung 

Für die Zwecke dieses Protokolls bestimmt sich die außervertragliche Haftung der 
Gemeinschaft nach Artikel 215 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft. Artikel 178 desselben Vertrags ist anwendbar. 

 

Artikel 15 Gerichtliche Kontrolle 

(1) Der Gerichtshof ist für Klagen von natürlichen oder juristischen Personen zuständig, mit 
denen diese sich gegen eine ihnen gegenüber ergangene oder sie unmittelbar und individuell 
betreffende Entscheidung der Kommission wegen eines Verstoßes gegen Artikel 8 oder eine 
hierzu erlassene Vorschrift oder wegen Ermessensmißbrauch richten. 

(2) Artikel 168a Absätze 1 und 2, Artikel 173 Absatz 5, Artikel 174 Absatz 1, Artikel 176 
Absätze 1 und 2 sowie die Artikel 185 und 186 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft sowie die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gelten 
entsprechend. 

 

Artikel 16 Inkrafttreten 

(1) Dieses Protokoll bedarf der Annahme durch die Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer 
jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär des Rates der Europäischen Union 
den Abschluß der Verfahren, die nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
für die Annahme dieses Protokolls erforderlich sind. 

(3) Dieses Protokoll tritt 90 Tage nach der Notifizierung gemäß Absatz 2 durch den Staat in 
Kraft, der zum Zeitpunkt der Annahme des Rechtsakts über die Ausarbeitung dieses 
Protokolls Mitglied der Europäischen Union ist und diese Förmlichkeit als letzter vornimmt. 
Ist das Übereinkommen zu dem betreffenden Zeitpunkt jedoch noch nicht in Kraft getreten, so 
tritt dieses Protokoll zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens in Kraft. 

(4) Die Anwendung des Artikels 7 Absatz 2 wird jedoch ausgesetzt, soweit und solange das 
zuständige Organ der Europäischen Gemeinschaften seiner Verpflichtung nach Artikel 9, die 
Datenschutzvorschriften zu veröffentlichen, nicht nachgekommen ist oder die Bestimmungen 
des Artikels 11 betreffend die Kontrollstelle nicht eingehalten werden. 

 

Artikel 17 Beitritt neuer Mitgliedstaaten 

(1) Dieses Protokoll steht allen Staaten, die Mitglied der Europäischen Union werden, zum 
Beitritt offen. 

(2) Der vom Rat der Europäischen Union erstellte Wortlaut dieses Protokolls in der Sprache 
des beitretenden Staates ist verbindlich. 
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(3) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt. 

(4) Dieses Protokoll tritt für jeden Staat, der ihm beitritt, 90 Tage nach der Hinterlegung 
seiner Beitrittsurkunde oder aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls in Kraft, 
wenn dieses bei Ablauf des genannten Zeitraums von 90 Tagen noch nicht in Kraft getreten 
ist. 

 

Artikel 18 Vorbehalte 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann sich das Recht vorbehalten, die Geldwäsche bezogen auf Erträge 
aus Bestechung und Bestechlichkeit nur in schweren Fällen von Bestechung und 
Bestechlichkeit unter Strafe zu stellen. Ein Mitgliedstaat, der einen derartigen Vorbehalt 
einlegt, unterrichtet den Verwahrer unter Angabe der Einzelheiten des Umfangs des 
Vorbehalts bei der Notifizierung nach Artikel 16 Absatz 2. Ein derartiger Vorbehalt gilt für 
einen Zeitraum von fünf Jahren nach der genannten Notifizierung. Er kann einmal für einen 
weiteren Fünfjahreszeitraum erneuert werden. 

(2) Die Republik Österreich kann bei der Notifizierung nach Artikel 16 Absatz 2 erklären, daß 
sie nicht an die Artikel 3 und 4 gebunden ist. Eine solche Erklärung verliert fünf Jahre nach 
Annahme des Rechtsakts über die Ausarbeitung dieses Protokolls ihre Gültigkeit. 

(3) Andere Vorbehalte sind mit Ausnahme der in Artikel 12 Absatz 2 erster und zweiter 
Gedankenstrich vorgesehenen Vorbehalte nicht zulässig. 

 

Artikel 19 Verwahrer 

(1) Verwahrer dieses Protokolls ist der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union. 

(2) Der Verwahrer veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften den Stand 
der Annahmen und Beitritte, die Erklärungen und Vorbehalte sowie alle sonstigen 
Notifizierungen im Zusammenhang mit diesem Protokoll. 

 

 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne 
protokol. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses 
Protokoll gesetzt.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή 
τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereto set their hands. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du 
présent protocole. 

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al 
presente protocollo. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit 
protocol hebben gesteld. 

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no 
presente protocolo. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

TILL BEVIS HÄRPÅ har de befullmäktigade undertecknat detta protokoll. 

 

Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar 
único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, 
italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente 
auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea. 

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på 
dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk 
og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i 
Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. 

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer 
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, 
italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei 
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des 
Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. 

¸γινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα 
μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, 
ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε 
τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ¸νωσης. 

Done at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and 
ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, 
Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally 
authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the 
Council of the European Union. 
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Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, 
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, 
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, 
exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union 
européenne. 

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad 
nócha a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa 
Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa 
Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach 
ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann 
Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. 

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in 
lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, 
spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli 
archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 

Gedaan te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één 
exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de 
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten 
gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van 
de Raad van de Europese Unie. 

Feito em Bruxelas, em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar 
único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, 
irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, 
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. 

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, 
espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja 
tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan 
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. 

Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska, 
engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, 
svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, och detta original skall 
deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. 

 

Pour le gouvernement du royaume de Belgique 

Voor de regering van het Koninkrijk België 

Für die Regierung des Königreichs Belgien 

For regeringen for Kongeriget Danmark 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
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Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Por el Gobierno del Reino de España 

Pour le gouvernement de la République française 

Thar ceann Rialtas na hÉireann 

For the Government of Ireland 

Per il governo della Repubblica italiana 

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg 

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Regierung der Republik Österreich 

Pelo Governo da República Portuguesa 

Suomen hallituksen puolesta 

På finska regeringens vägnar 

På svenska regeringens vägnar 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

(1) ABl. Nr. C 316 vom 27. 11. 1995, S. 49. 

(2) ABl. Nr. C 313 vom 23. 10. 1996, S. 2. 

(3) ABl. Nr. L 166 vom 28. 6. 1991, S. 77. 

(4) ABl. Nr. L 281 vom 23. 11. 1995, S. 31. 

(5) ABl. Nr. C 151 vom 20. 5. 1997, S. 1. 

 

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 13 Absatz 2  

Die Mitgliedstaaten erklären, daß die in Artikel 13 Absatz 2 enthaltene Bezugnahme auf 
Artikel 7 des Protokolls nur für die Zusammenarbeit zwischen der Kommission einerseits und 
den Mitgliedstaaten andererseits gilt und das freie Ermessen der Mitgliedstaaten bei der 
Bereitstellung von Informationen im Zuge strafrechtlicher Untersuchungen nicht berührt. 
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Erklärung der Kommission zu Artikel 7  

Die Kommission akzeptiert die Aufgaben, die ihr in Artikel 7 des Zweiten Protokolls zum 
Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften übertragen werden. 
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